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Norm

GSVG 1978 §2 Abs1 Z4;

UGB §170;

1. UGB § 170 heute

2. UGB § 170 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. UGB § 170 gültig von 01.03.1939 bis 31.12.2006

Rechtssatz

Kommanditisten einer KG sollen nur nach Maßgabe einer "aktiven Betätigung" im Unternehmen, die auf Einkünfte

gerichtet ist, p?ichtversichert sein, nicht aber Kommanditisten, die nur "ihr Kapital arbeiten lassen", d.h. sich im

Wesentlichen auf die gesetzliche Stellung eines Kommanditisten beschränken. Da der Kommanditist gemäß § 170 UGB

(früher HGB) von der Vertretung der KG ausdrücklich ausgeschlossen ist, kann die Beantwortung der Frage, ob sich der

Kommanditist in einer für § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG relevanten Weise "aktiv" im Unternehmen betätigt, in rechtlicher

Hinsicht nur vom Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnisse, und zwar auf Grund rechtlicher - und nicht bloß

faktischer - Gegebenheiten abhängen. Wurden dem Kommanditisten entsprechende Geschäftsführungsbefugnisse

eingeräumt, welche über die Mitwirkung an außergewöhnlichen Geschäften hinausgehen, oder steht ihm ein

derartiger rechtlicher Ein?uss auf die Geschäftsführung der KG zu, dann ist es unerheblich, in welcher HäuFgkeit von

diesen Befugnissen tatsächlich Gebrauch gemacht wird sowie ob und in welcher Form sich der Kommanditist am

"operativen Geschäft" beteiligt oder im Unternehmen anwesend ist (vgl. das hg. Erkenntnis vom 11. September 2008,

Zl. 2006/08/0041).Kommanditisten einer KG sollen nur nach Maßgabe einer "aktiven Betätigung" im Unternehmen, die

auf Einkünfte gerichtet ist, p?ichtversichert sein, nicht aber Kommanditisten, die nur "ihr Kapital arbeiten lassen", d.h.

sich im Wesentlichen auf die gesetzliche Stellung eines Kommanditisten beschränken. Da der Kommanditist gemäß

Paragraph 170, UGB (früher HGB) von der Vertretung der KG ausdrücklich ausgeschlossen ist, kann die Beantwortung

der Frage, ob sich der Kommanditist in einer für Paragraph 2, Absatz eins, ZiHer 4, GSVG relevanten Weise "aktiv" im

Unternehmen betätigt, in rechtlicher Hinsicht nur vom Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnisse, und zwar auf

Grund rechtlicher - und nicht bloß faktischer - Gegebenheiten abhängen. Wurden dem Kommanditisten

entsprechende Geschäftsführungsbefugnisse eingeräumt, welche über die Mitwirkung an außergewöhnlichen

Geschäften hinausgehen, oder steht ihm ein derartiger rechtlicher Ein?uss auf die Geschäftsführung der KG zu, dann

ist es unerheblich, in welcher HäuFgkeit von diesen Befugnissen tatsächlich Gebrauch gemacht wird sowie ob und in

welcher Form sich der Kommanditist am "operativen Geschäft" beteiligt oder im Unternehmen anwesend ist vergleiche

das hg. Erkenntnis vom 11. September 2008, Zl. 2006/08/0041).
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